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Sonderbedingungen über den Abschluss und die Abwick lung von besonderen Geld-

markttransaktionen außerhalb des geldpolitischen In strumentariums des ESZB zwi-

schen der Deutschen Bundesbank und bestimmten ausge wählten Geschäftsbanken 

 

I. 

Allgemeines 

 

Artikel 1 

Gegenstand, Kreis der Geschäftspartner 

 

  

(1) Die Deutsche Bundesbank (im Folgenden: Bank) bietet bestimmten ausgewählten 

Geschäftsbanken mit einwandfreier Bonität, die Zugang zur geldpolitischen Refinan-

zierung bei der Bank haben sowie eine Teilnahmevereinbarung mit der Bank ab-

schließen (im Folgenden: Abnehmerinstitute), den Abschluss folgender besonderer 

Geldmarkttransaktionen außerhalb der geldpolitischen Geschäfte der Bank  (im Fol-

genden: Geschäfte) an: 

 

- unbesicherte Übernachteinlagen (Abschnitt II) 

- unbesicherte Zeitgeldeinlagen (Abschnitt III) 

- besicherte Übernachteinlagen (Abschnitt IV) 

- besicherte Zeitgeldeinlagen (Abschnitt V) 

 

(2) Die Bank behält sich vor, das oder die Abnehmerinstitute, mit denen sie Geschäfte 

tätigt, sowie die Höhe des einzulegenden Betrags nach ihrem Ermessen auszuwäh-

len. 

 

(3) Die Geschäfte unterliegen diesen Sonderbedingungen.  

 

(4) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank finden nur dann Anwendung, wenn 

in den nachfolgenden Sonderbedingungen auf sie ausdrücklich Bezug genommen 

wird.  

 

(5) Weder die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung noch diese Sonderbedingun-

gen selbst begründen einen Anspruch auf einen Geschäftsabschluss. Die Bank tätigt 

diese Geschäfte nur, wenn ihr hierzu Mittel von dritter Seite bereit gestellt werden.  
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Artikel 2 

Abschlüsse, Bestätigungen, Definitionen 

 

(1) Geschäfte werden im Wege bilateraler Ansprache durch die Bank angebahnt. Sie 

werden fernmündlich  abgeschlossen.  

 

(2) Ein Abnehmerinstitut ist nicht verpflichtet, einen Antrag der Bank auf Abschluss eines 

Geschäfts  anzunehmen. 

 

(3) Fernmündliche  Geschäftsabschlüsse sind sowohl von der Bank als auch vom Ab-

nehmerinstitut unverzüglich zu bestätigen. Die marktüblichen S.W.I.F.T-Formate sind 

zu verwenden. Ist eine Bestätigung mittels S.W.I.F.T nicht möglich, hat die Bestäti-

gung per  Fax zu erfolgen. Widersprechen sich die Geschäftsbestätigungen, ist die-

ser Widerspruch vor Abwicklung des Geschäfts aufzuklären. Bestätigungen des Ab-

nehmerinstituts, die der Bank nach dem Zeitpunkt der Abwicklung zugehen, kann die 

Bank außer acht lassen. 

 

(4) Sowohl das Abnehmerinstitut als auch die Bank sind berechtigt, die entsprechenden 

Telefongespräche zwischen den Parteien aufzuzeichnen. Beide Seiten sind damit 

einverstanden, dass diese Mitschnitte gerichtlich und außergerichtlich als Beweismit-

tel über den Inhalt des Geschäfts verwendet werden können. 

 

(5) Die Berechnung der aufgelaufenen Zinsen richtet sich nach Abschnitt V Nr. 5 der All-

gemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

 

(6) Bankgeschäftstage sind alle Tage von Montag bis Freitag mit Ausnahme der TAR-

GET2 Feiertage. 

 

(7) Alle Zeitangaben sind solche in Ortszeit Frankfurt (CET). 
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Artikel 3 

Kündigung 

 

(1) Das Abnehmerinstitut ist berechtigt, die durch die Unterzeichnung der Teilnahmever-

einbarung begründete Geschäftsbeziehung (im Folgenden: Geschäftsbeziehung) 

insgesamt oder Teile davon ohne Einhaltung einer Frist jederzeit zu kündigen. 

 

(2) Die Bank ist berechtigt, die Geschäftsbeziehung ihrerseits ganz oder Teile davon mit 

einer Frist von 20 Bankgeschäftstagen ordentlich zu kündigen. 

 

(3) Die Kündigung der Geschäftsbeziehung oder von Teilen davon lässt zum Kündi-

gungszeitpunkt noch nicht vollständig abgewickelte Geschäfte unberührt. Diese wer-

den regulär abgewickelt, die Sonderbedingungen gelten insoweit fort. 

 

(4) Hiervon unberührt bleibt die Befugnis der Bank, die Geschäftsbeziehung  aus wichti-

gem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Abschnitt I Nr. 27 Absatz 2 S. 2 

und 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank gelten insoweit entspre-

chend.  

 

(5) Im Falle einer fristlosen Kündigung durch die Bank werden sämtliche noch ausste-

hende Geschäfte mit sofortiger Wirkung fällig. 

 

 

Artikel 4 

Haftung der Bank 

 

Die Haftung der Bank richtet sich nach Abschnitt I Nr. 12 ff. der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der Bank. 

 

 

Artikel 5 

Änderung der Sonderbedingungen 

 

(1) Die Bank wird die Abnehmerinstitute auf Änderungen der Sonderbedingungen schrift-

lich hinweisen. Das Einverständnis des Abnehmerinstituts gilt als erteilt, wenn der 

Bank innerhalb von vier Wochen nach Versand des Hinweises kein Widerspruch des 

Abnehmerinstituts gegen die Änderungen zugeht. 
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(2) Der Widerspruch gegen die Änderung der Sonderbedingungen ist als Kündigung der 

Geschäftsbeziehung  insgesamt und der hierzu ergangenen Sonderbedingungen an-

zusehen. Die Kündigung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung der 

Sonderbedingungen wirksam würde. 

 

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln der Sonderbedingungen gelten die üb-

rigen Bestimmungen fort. 

 

 

II. 

Unbesicherte Übernachtgeldeinlage  

 

Artikel 6 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Die Bank bietet den Abnehmerinstituten an, bankgeschäftstäglich bei ihnen Über-

nachteinlagen zu tätigen.  

 

(2) Die Bank fordert für Übernachteinlagen im Sinne dieses Abschnitts II. keine  Sicher-

heiten.  

 

 

Artikel 7 

Vertragsschluss 

 

(1) Die Bank wird die Abnehmerinstitute bankgeschäftstäglich ansprechen, um mit ihnen 

Übernachteinlagegeschäfte im Zeitraum von 16:30 bis 16:50 Uhr desselben Tages 

abzuschließen. 

 

(2) Ein Abschluss kommt zustande, wenn Bank und Abnehmerinstitut mindestens über 

Höhe und Verzinsung des Betrags der Übernachteinlage Einigung erzielt haben. 

 

(3) Die Bank und das Abnehmerinstitut bestätigen den Abschluss unverzüglich, spätes-

tens aber bis 17:30 Uhr desselben Bankgeschäftstages. Bestätigungen des Abneh-

merinstituts, die der Bank nach diesem Zeitpunkt zugehen, kann die Bank außer acht 

lassen.  
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(4)  Sollten sich die beiderseitigen Bestätigungen in Bezug auf die Höhe der Verzinsung 

oder den Betrag der Übernachteinlage inhaltlich widersprechen, kommt ein Vertrag 

über die Anlage von Übernachtgeldern nicht zu Stande, es sei denn es kommt eine 

Einigung bis spätestens 17:30 Uhr desselben Bankgeschäftstages zu Stande. 

 

(5) Die Bank bringt den Einlagebetrag dem Girokonto oder einem anderen zu vereinba-

renden Konto des Abnehmerinstituts bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung 

von TARGET2-BBk an demselben Bankgeschäftstag gut.  

 

 

Artikel 8 

Laufzeit und Rückübertragung  

 

(1) Der Einlagebetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen (im Folgenden: Rückzahlungsbe-

trag) ist am nachfolgenden Bankgeschäftstag zur Rückzahlung fällig. Das Abnehmer-

institut ermächtigt die Bank, den Rückzahlungsbetrag seinem Girokonto bei der Bank 

zu Beginn dieses Bankgeschäftstages zu belasten. Im Falle eines unzureichenden 

Guthabens ermächtigt es die Bank ferner, die Zahlung unter Rückgriff auf eine besi-

cherte Innertageskreditlinie des Abnehmerinstituts bei der Bank im Sinne von Ab-

schnitt II. Nr. 3 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuführen. 

 

(2) Kommt das Abnehmerinstitut seiner Rückzahlungspflicht nach Absatz 1 nicht nach, 

richtet sich seine Erstattungspflicht gegenüber der Bank nach den Vorgaben „FBE 

Guidelines in liquidity management“.  

 

 

III. 

Unbesicherte Zeitgeldeinlagen 

 

Artikel 9 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Die Bank bietet den Abnehmerinstituten von Fall zu Fall die Einlage von Zeitgeldern 

mit individuell zu vereinbarenden Laufzeiten an. 

 

(2) Die Bank fordert für Zeitgeldeinlagen im Sinne dieses Abschnitts III. keine Sicherhei-

ten.  
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Artikel 10 

Vertragsschluss, Abwicklung 

 

(1) Die Bank wird die Abnehmerinstitute ansprechen, um mit ihnen Zeitgeldeinlagege-

schäfte in der Regel bis 14:00 Uhr eines Bankgeschäftstages abzuschließen.  

 

(2) Ein Abschluss kommt zustande, wenn Bank und Abnehmerinstitut über den Anlage-

betrag, den Fälligkeitstag und den vereinbarten Zinssatz Einigung erzielt haben. 

 

(3) Die Abwicklung des Geschäfts erfolgt in der Regel zwei Bankgeschäftstage nach 

dem Abschlusstag, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist.  

 

(4) Die Bank wird den Betrag der Zeitgeldeinlage dem Girokonto oder einem anderen zu 

vereinbarenden Konto des Abnehmerinstituts gut bringen. 

 

 

Artikel 11 

Laufzeit und Rückführung 

 

(1) Der Rückzahlungsbetrag ist am vereinbarten Fälligkeitstag zurück zu zahlen. Das 

Abnehmerinstitut ermächtigt die Bank, den Rückzahlungsbetrag seinem Girokonto 

bei der Bank zu Beginn des vereinbarten Fälligkeitstages zu belasten. Im Falle eines 

unzureichenden Guthabens ermächtigt es die Bank ferner, die Zahlung unter Rück-

griff auf eine besicherte Innertageskreditlinie des Abnehmerinstituts bei der Bank im 

Sinne von Abschnitt II. Nr. 3 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuführen. 

 

(2) Kommt das Abnehmerinstitut seinen Rückzahlungsverpflichtungen aus Absatz 1 nicht 

nach, gilt Artikel 8 entsprechend. 
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IV. 

 

Besicherte Übernachtgeldeinlage  

 

Artikel 12 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Die Bank bietet den Abnehmerinstituten von Fall zu Fall eine besicherte Übernacht-

geldeinlage an.  

 

(2) Die Besicherung der Übernachtgeldeinlagegeschäfte im Sinne dieses Abschnitts IV 

erfolgt gemäß Abschnitten I Nr. 21 und V Nrn. 3, 4, 6 – 22 der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der Bank. Die zur Besicherung von geldpolitischen Geschäften 

sowie von Innertagesüberziehungen bereitgestellten Sicherheiten haften auch für die 

besicherte Übernachtgeldeinlage der Bank im Sinne dieser Sonderbedingungen. 

 

 

Artikel 13 

Vertragsschluss 

 

(1) Die Bank wird die Abnehmerinstitute an einem Bankgeschäftstag ansprechen, um mit 

ihnen besicherte Übernachtgeldeinlagegeschäfte in der Regel bis 14:00 Uhr dessel-

ben Tages abzuschließen. 

 

(2) Der Zinssatz, zu dem solche Geschäfte geschlossen werden, ist nicht administrativ 

vorgegeben sondern frei zu vereinbaren. 

 

(3) Ein Abschluss kommt zustande, wenn Bank und Abnehmerinstitut mindestens über 

Höhe und Verzinsung des Einlagebetrags Einigung erzielt haben. 

 

(4) Die Bank wird das Abnehmerinstitut bei Abschluss eines Geschäfts darauf hinweisen, 

dass es sich hierbei um ein zu besicherndes Geschäft handelt. Die Geschäftsbestäti-

gungen beider Seiten müssen diesen Umstand zweifelsfrei wiedergeben. 

 

(5) Die Bank bringt den Einlagebetrag dem Girokonto oder einem anderen zu vereinba-

renden Konto des Abnehmerinstituts bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung 

von TARGET2-BBk an demselben Bankgeschäftstag gut.  
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(6) Für die Laufzeit des Geschäfts sperrt die Bank den Betrag auf dem Sicherheitenkon-

to bzw. dem Girokonto des Abnehmerinstituts in Höhe des Gegenwertes des Ge-

schäfts entsprechend Abschnitt V Nrn. 3, 4, 6 bis 22 der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen der Bank. 

 

 

Artikel 14 

Laufzeit und Rückführung 

 

(1) Der Rückzahlungsbetrag ist am nachfolgenden Bankgeschäftstag zur Rückzahlung 

fällig. Das Abnehmerinstitut ermächtigt die Bank, den Rückzahlungsbetrag seinem 

Girokonto bei der Bank zu Beginn dieses Bankgeschäftstags zu belasten. Im Falle 

eines unzureichenden Guthabens ermächtigt es die Bank ferner, die Zahlung unter 

Rückgriff auf eine besicherte Innertageskreditlinie des Abnehmerinstituts bei der 

Bank im Sinne von Abschnitt II. Nr. 3 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus-

zuführen.  

 

(2) Nach Erhalt des Rückzahlungsbetrages hebt die Bank die Sperrung der Sicherheiten  

nach Art 13 Absatz 6 (unbeschadet der Besicherungspflicht des Abnehmerinstituts im 

Hinblick auf eine mögliche Inanspruchnahme von Innertageskredit) wieder auf. 

 

 

V. 

 

Besicherte Zeitgeldeinlage   

 

Artikel 15 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Die Bank bietet den Abnehmerinstituten von Fall zu Fall die Einlage von Zeitgeldern 

mit Laufzeiten von mindestens einem und höchstens drei Monaten gegen Sicherheit 

an. 

 

(2) Die Besicherung für Zeitgeldeinlagegeschäfte im Sinne dieses Abschnitts V erfolgt 

gemäß Abschnitten I Nr. 21 und V Nr. 3, 4, 6 – 22 der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der Bank. Die zur Besicherung von geldpolitischen Geschäften sowie von In-
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nertagesüberziehungen bereitgestellten Sicherheiten haften auch für die besicherte 

Zeitgeldeinlage der Bank im Sinne dieser Sonderbedingungen. 

Artikel 16 

Vertragsschluss 

 

(1) Die Bank wird die Abnehmerinstitute ansprechen, um mit ihnen Zeitgeldeinlagege-

schäfte an einem Bankgeschäftstag in der Regel bis 14:00 Uhr abzuschließen.  

 

(2) Der Zinssatz, zu dem solche Geschäfte geschlossen werden, ist nicht administrativ 

vorgegeben sondern frei zu vereinbaren. 

 

(3) Ein Abschluss kommt zustande, wenn Bank und Abnehmerinstitut über den Anlage-

betrag, den Fälligkeitstag und den vereinbarten Zinssatz Einigung erzielt haben. 

 

(4) Die Bank wird das Abnehmerinstitut bei Abschluss eines Geschäfts darauf hinweisen, 

dass es sich hierbei um ein zu besicherndes Geschäft handelt.  Die Geschäftsbestä-

tigungen beider Seiten müssen diesen Umstand zweifelsfrei wiedergeben. 

 

(5) Die Abwicklung des Geschäfts erfolgt in der Regel zwei Bankgeschäftstage nach 

dem Abschlusstag, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. 

 

(6) Die Bank wird den Betrag der Zeitgeldeinlage dem Girokonto oder einem anderen zu 

vereinbarenden Konto des Abnehmerinstituts gut bringen. 

 

(7) Für die Laufzeit des Geschäfts sperrt die Bank den Betrag auf dem Sicherheitenkonto 

bzw. dem Girokonto des Abnehmerinstituts in Höhe des Gegenwertes des Geschäfts 

entsprechend Abschnitt V Nrn. 3, 4, 6 bis 22 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der Bank.  

 

 

Artikel 17 

Laufzeit und Rückführung 

 

(1) Der Rückzahlungsbetrag ist am vereinbarten Fälligkeitstag zurück zu zahlen. Das 

Abnehmerinstitut ermächtigt die Bank, den Rückzahlungsbetrag seinem  Girokonto 

bei der Bank zu Beginn des vereinbarten Fälligkeitstages zu belasten. Im Falle eines 

unzureichenden Guthabens ermächtigt es die Bank ferner, die Zahlung unter Rück-
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griff auf eine besicherte Innertageskreditlinie des Abnehmerinstituts bei der Bank im 

Sinne von Abschnitt II. Nr. 3 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuführen. 

 

(2) Nach Erhalt des Rückzahlungsbetrages hebt die Bank die Sperrung nach Art 16 Ab-

satz 7 (unbeschadet der Besicherungspflicht des Abnehmerinstituts im Hinblick auf 

eine mögliche Inanspruchnahme von Innertageskredit) wieder auf.  

 

 

 

 

 

DEUTSCHE BUNDESBANK …………………………………… 

 

 

 

 

 

 


